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רבד חתפ  

 חתפי ירוא ,םינגראמה .לארשיב "ןויזופמיס"ה םייקתה ,1971-ב ודסוויה זאמ הנושארל

 לש תירקחמה םתמורת .תירוטסיה הריקסל תונמדזהה תא ולצינ ,ץיבומרבא-קינלצ לחרו

 הניא הינשה םלועה תמחלמ ינפלש הפוריאב ידוהי אצוממ םילאוטקלטניאו םידמולמ

 .יטסינלההו ינוויה םלועב טפשמה רקחל סחיב םג הפקת וז העיבק .החכוהל הקוקז

 ,םייהסגנירפ ץירפ ,םידמולמ השולש .טלחומ רבש הוויה אל "יפוסה ןורתיפה" ,הז םוחתב

 ןוטלשה ןמזב תירבה תוצראלו הינטירבל ולגש ,ףלוו סוילוי-סנהו גאלשנבואט לאפר

 רקח לש ותייחתל תערכמ המורת ומרת םש ,םאצומ תוצראל 1945 רחאל ובש ,יצאנה

 :הלא םירקוח לש םתלועפל םייזכרמה םייוטיבה דחא אוה "ןויזופמיס"ה .ינוויה טפשמה

 אצוממ אוה םג ,יקסבי'זדומ זלמ ףזוי ,גאלשנבואט לש ודימלתו ףלוו סוילוי-סנה הלא ויה

 םלועב טפשמה לש הירוטסיהה רקחל הדוגאה :ןויזופמיס" תא 1971-ב ודסי רשא ,ידוהי

 הנושארל 2017 תנשב ךרענ רשא ,ןויזופמיסה ינגראמ ,תאז הביסמ ."יטסינלההו ינוויה

 םידמולמה לש תיעדמה םתמורת ןויצל דחוימ בשומ שידקהל םמצעל הבוח ואר ,לארשיב

 .גלשנבואט והרומ לש ותרות תא רוקסל ןווכתה יקסבי'זדומ-זלמ ובש בשומ ,הלאה

 יקסבי'זדומ זלמ לש ותומ בקע ,שומימ ידכל האב אל הרומאה תינכותה ,רעצה הברמל

 יצח ןויצל שדקוה אוה םלוא ,תאז לכב םייקתה יפרגוירוטסיה בשומ .2017 ראוניב 30-ב

 ינוויה טפשמה רקח לע ומתוח תא עיבטהש הז לוגד רקוח לש תיעדמ תוליעפ לש האמ

 .םינורחאה תורודב

 
 – "2017 ןויזופמיס" – יטסינלההו ינוויה םלועב טפשמה לש הירוטסיהל 21-ה סנכה

 ינפ לע ,םיבשומ השישב .2017 טסוגואב 23-ל 20-ה ןיב ביבא לת תטיסרבינואב םייקתה
 ;רפסב התע הלולכ תפסונ האצרה( תואצרה הרשע-שש ואשינ ,הצחמו םימי השולש
 גוהנכ ,התוול ןהמ תחא לכש ,)םוסרפל הרסמנ אל ואשינש תואצרהה תחאו
 ,תונידמ רשעמ םירקוח .)absentia	in הגצוה תחא( ביגמ לש תורעהב ,"ןויזופמיס"ב
 אל ,"ןויזופמיס"ב גוהנכ .סנכב ופתתשה הקירמא ןופצמו ןוכיתה חרזמהמ ,הפוריאמ
 רקחמה םוחתמ אשונ ןוידל תולעהל ת/ישפוח היה ת/רבוד לכ אלא ,יללכ אשונ רדגוה
 ייחב תודועת ,ןידה רדס ,הקיקח( ןהימוחת יפ לע ונגרוא תואצרהה .ה/ולש יוושכעה
 רכזנש ,יקסבי'זדומ זלמ לש ורכזל בשומ בלוש ןהיניבו ,)תורפסו טפשמ ,םידבע ,טפשמה
 .תיעדמה תינכתל תקתרמ אתחנתא הוויה םילשוריל רויס .ליעל

 
 לש תובידנה םהיתומורתל תודוה רשפאתה "2017 ןויזופמיס" סנכה לש ומויק

 יעדמל הטלוקפה – ביבא לת תטיסרבינואמו ;םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה
 ס"היב ,רוטקרה ןגס ,חותיפו רקחמל אישנה ןגס ןרק ,ןיטנא ילאסו רטסל ש"ע חורה
 הירוטסיהל הברנימ ןוכמו ,הירוטסיהו טפשמל גרב ןוכמ ,ץבעי יבצ ש"ע הירוטסיהל
 םוליעב ראשיהל שקיב הדסיימ רשא ,תינקירמא ןרק סנכה ןומימל המרת ןכ ומכ .תינמרג
 .וניתודות תונותנ הלא לכל .םש
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XII 

 תימואלה הימדקאה לש תיפסכה התכימת אלל רשפאתמ היה אל רפסה םוסרפ
 ןוכמה תכימתבש ,ץנרול הנזוס לש הרוסמה התדובע אללו םיעדמל תילארשיה
 תא הדמיע םיעדמל תירטסואה הימדקאב קיתעה םלועה לש תיתוברת הירוטסיהל
 תאצוהמ ,רגנירופ טרבור םג םירה הבר המורת .סופדל םתוא הניקתהו םירמאמה
 םיימינונאה םיטפושה ינשל תודוהל םישקבמ ונא ,ףוסבל .םיעדמל תירטסואה הימדקאה
 .תוליעומה םהיתורעה לע

 
 

 ץיבומרבא-קינלצ לחר ,חתפי ירוא ,רו'ת דרהרג
 

 2018 רבמצד ,הניו-ו ביבא לת
. 

 



 

VORWORT 

Erstmals seit seiner Gründung im Jahre 1971 fand das “Symposion” in Israel statt. 
Die Veranstalter, Uri Yiftach und Rachel Zelnick-Abramovitz, nahmen die Gele-
genheit wahr, Teilnehmer zu einem Rückblick zu inspirieren. Die wissenschaftliche 
Leistung europäischer Gelehrter und Intellektueller jüdischer Abstammung vor dem 
zweitem Weltkrieg bedarf keiner Ausführung. Das gilt auch im Bereich der Erfor-
schung des antiken griechischen und hellenistischen Rechts. In diesem Bereich 
bildete die ‘Endlösung’ auch keinen völligen Bruch. Es waren drei Gelehrte, 
nämlich Fritz Pringsheim, Raphal Taubenschlag und Hans-Julius Wolff, die bald 
nach 1945 in ihre jeweiligen Heimatsländer zurückkehrten. Sie leisteten dort einen 
bedeutenden Beitrag zur Neubelebung und Anerkennung der Erforschung des 
Rechts des griechischen Kulturkreises im Rahmen der antiken Rechtsgeschichte. 
Dies hat auch zur Begründung des “Symposion” geführt. Es waren Wolff und ein 
Schüler Taubenschlags, Joseph Mélèze Modrzejewski, selbst jüdischer Abstam-
mung, die mit dem “Symposion 1971” die “Gesellschaft für griechische und hel-
lenistische Rechtsgeschichte” gründeten. Aus diesem Grunde sahen sich die Orga-
nisatoren des “Symposion 2017” veranlasst, eine eigene Sektion der wissen-
schaftlichen Würdigung den oben genannten Gelehrten zu widmen, worin auch 
Mélèze Modrzejewski einen Beitrag zu seinem Lehrer Taubenschlag liefern wollte. 
Traurigerweise konnte er dieses Vorhaben nicht mehr umsetzen, da er am 
30. Januar 2017 verstarb. Die historiographische Sektion fand dennoch statt, wurde 
aber der Diskussion und Würdigung von Mélèze Modrzejewskis sich über mehrere 
Jahrzehnte hinweg erstreckendes Œuvre gewidmet.  

Die 21. “Tagung für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte” — 
Symposion 2017 — fand an der Universität Tel Aviv vom 20. bis 23. September 
2017 statt. In sechs Sitzungen wurden, verteilt über dreieinhalb Tage, sechzehn 
Vorträge gehalten (ein weiterer Beitrag kommt nun in der Publikation hinzu, einer 
wurde nicht abgeliefert); fünfzehn “Antworten” (eine in absentia) wurden dazu 
vorgetragen. Vertreten waren Gelehrte aus zehn Ländern Europas, des Nahen 
Ostens und Nordamerikas. Wie in den “Symposia” üblich, war kein Generalthema 
vorgegeben, sondern es war jedem Sprecher bzw. jeder Sprecherin freigestellt, ein 
spezielles Thema aus dem jeweils aktuellen Arbeitsgebiet zur Diskussion zu stellen. 
Die angebotenen Vorträge wurden, sachlich gegliedert (Gesetzgebung, Prozess, 
Dokumente im Rechtsleben, Sklaven, Recht und Literatur), im Anschluss an die 
oben genannte Sektion zum Gedächtnis Mélèze Modrzejewskis gehalten. Das 
wissenschaftliche Programm wurde ergänzt und aufgelockert durch einen 
intensiven und anregenden Ausflug nach Jerusalem. 

Beiträge zu den Kosten der Tagung leisteten in großzügiger Weise The Israel 
Academy of Sciences and Humanities; an der Universität Tel Aviv: The Lester and 
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Sally Antin Faculty of Humanities, The Berg Foundation Institute for Law and 
History, the Vice President of Research and Development, the Vice Rector, The Zvi 
Yavetz School of Historical Studies, und The Minerva Institute for German 
History. Wir danken auch einer amerikanischen Stiftung, deren Identität (den 
Wünschen des Stifters gemäß) ungenannt bleiben soll. 

Die Publikation des Bandes wäre ohne die finanzielle Hilfe seitens der 
Israelischen Akademie der Wissenschaften kaum möglich gewesen, ebenso wenig 
ohne die vorzügliche Arbeit von Susanne Lorenz, die unterstützt vom Institut für 
die Kulturgeschichte der Antike an der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaft, die Beiträge druckreif formatiert hat; Helmut Lotz erstellte das Register. 
Bewährte Hilfe leistete wieder Robert Püringer, Verlag der Akademie. Ihnen allen 
sei hier gedankt. Schließlich danken wir auch den beiden anonymen Gutachtern, die 
wertvolle Hinweise gaben.  
 

Gerhard Thür, Uri Yiftach, Rachel Zelnick-Abramovitz 
 

Tel Aviv und Wien, im Dezember 2018 



GERHARD THÜR (WIEN) 

GEDANKEN ZUR NORMENKONTROLLE IN ATHEN: 
ANTWORT AUF MIRKO CANEVARO 

Canevaro konzentriert sich in seinem gründlichen Beitrag über “Konstitutionalis-
mus in Athen” auf zwei eng zusammengehörige Rechtseinrichtungen des öffentli-
chen Lebens: auf das Verfahren zum Erlass von Gesetzen im formellen Sinn (die 
νοµοθεσία) und die Popularklage wegen Erlassens eines (dem demos der Athener?) 
unpassenden nomos (γραφὴ νόµον µὴ ἐπιτήδειον θεῖναι). Zwei umfangreiche 
demosthenische Reden einer solchen graphe sind überliefert (Nr. 20 und 24), beide 
gehalten von Anklägern. 

Anhand dieser beiden Quellen sucht Canevaro zunächst eine Antwort auf die 
Frage, ob Athen eine “Verfassung” gehabt habe. Einleitend (1) prüft er die Anwen-
dung moderner Definitionen auf ihre Tauglichkeit zur Erklärung des athenischen 
Staates im 4. Jh. und wirft dann als weiteres Problem das Paradoxon auf, dass die 
nomothesia gleichzeitig sowohl Erlass von ‘Verfassungsnormen’ (den im Rang 
über den einfachen Volksbeschlüssen, den psephismata, stehenden nomoi) als auch 
Normenkontrolle gewesen sei. In 2.1 wird das Verfahren der Nomothesie erklärt 
und hierauf (2.2) die Bedeutung des Wortes epitedeios: Es beziehe sich auf das 
ethos der gesamten in sich kohärenten Rechtsordnung Athens; ein neuer nomos 
habe zu den bestehenden Gesetzen “zu passen”. Der Abschnitt schließt mit dem 
Ergebnis, die Sprecher argumentierten vor Gericht, “als ob” es eine Verfassung 
gäbe. 

Dieses Ergebnis wird im Hauptabschnitt des Beitrags (3) durch ausführliche 
Exegese der beiden demosthenischen Reden näher begründet. In der Rede Gegen 
Leptines (3.1; Dem. 20, gehalten 355/4 v. Chr.) spricht Demosthenes selbst als 
Ankläger. Leptines hatte einen nomos eingebracht, sämtliche Befreiungen von den 
ordentlichen leitourgiai zu widerrufen, auch diejenigen, die den Wohltätern der 
Polis ehrenhalber gewährt worden waren. Da der von Leptines beantragte nomos 
schon vor mehr als einem Jahr erlassen war, haftete der Antragsteller nicht mehr 
persönlich und das Begehren ging ‘objektiv’ lediglich auf Aufhebung des nomos. 
Leptines tritt als syndikos für sein ‘angeklagtes’ Gesetz auf. Canevaro hebt 
Demosthenes’ meisterhaftes rhetorisches Argument hervor, die Athener wären, 
wenn das Gericht den nomos nun nicht als ouk epitedeios aufhöbe, selbst nicht 
mehr epitedeioi, Wohltaten zu empfangen (§ 83). Neben einem kurzen Hinweis auf 
das Prinzip der Souveränität des demos (§§ 2–7) sei das Hauptargument der Rede 
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das ethos der Polis, das sich im geistigen Zusammenhang der gesamten 
Rechtsordnung ausdrücke. Gegen dieses ethos verstoße der nomos als nicht 
epitedeios. 

In der Rede Gegen Timokrates (3.2; Dem. 24, gehalten 353/2 v. Chr.) spricht 
ein Ankläger namens Diodoros. Timokrates hatte einen nomos eingebracht, der 
allen Staatsschuldnern, die bis zur Zahlung in Haft zu halten waren, gestattete, 
gegen Bürgenstellung frei zu kommen. Die Anklage wurde noch in der Jahresfrist 
nach Erlass des Gesetzes erhoben und ging sowohl ‘objektiv’ auf Aufhebung des 
Gesetzes als auch ‘subjektiv’ auf Bestrafung des Antragstellers Timokrates. 
Konsequenterweise wird deshalb in dieser Rede besonders hervorgehoben, dass 
Timokrates alle formalen Regeln des Nomothesie-Verfahrens außer Acht gelassen 
habe. Canevaro betrachtet auch diese formalen Fehler als Verstoß gegen das verfas-
sungsmäßige ethos der Polis, abgesehen davon, dass das Gesetz (nach Diodoros’ 
Vorbringen) gegen sieben konkret genannte und schließlich gegen “alle” nomoi der 
Polis verstoße. Das letzte sei wieder auf den Gesamtzusammenhang der Rechtsord-
nung und das ethos sowohl der Polis als auch der Gesetze zu beziehen. Gemessen 
am ethos Solons müsse auch der Antragsteller eines neuen Gesetzes epitedeios sein, 
um einen nomos epitedeios einzubringen. 

In seinen Schlussfolgerungen (4) sucht Canevaro Lösungen für die beiden ein-
gangs aufgeworfenen Probleme: Die athenische Verfassung bestehe nicht aus der 
Summe der nomoi, sondern nach Meinung der Gerichtsredner aus dem Zusammen-
hang und dem verfassungsmäßigen ethos “aller” Gesetze. Sie argumentierten “als 
ob” es eine (gemeint ist wohl: ausformulierte) Verfassung gäbe. Man könne von 
einer fließenden, lebenden Verfassung ausgehen, die sich innerhalb eines stabilen 
ethos interpretativ in ständigem Diskurs konkret weiterentwickelt habe. Damit löst 
Canevaro auch das zweite Problem: Da die nomoi nicht mit der Verfassung 
gleichzusetzen seien, sei die Nomothesie kein Verfahren zur Novellierung der 
Verfassung gewesen, sondern schlicht ein Verfahren der Gesetzgebung, in welchem 
aber jeder neue nomos im Rahmen des Gesamtzusammenhangs der Rechtsordnung 
und des ethos der Polis als epitedeios habe überprüft werden können. 
 
Wie die reiche Bibliographie und der Anmerkungsapparat Canevaros zeigen, ist 
sein hier publizierter Beitrag nur ein kleiner Ausschnitt aus einer lebhaft und kont-
rovers geführten Diskussion um die Rechtsstaatlichkeit Athens und die Vo-
raussehbarkeit der Urteile, die in den großen, mit Laien besetzten demokratischen 
Gerichtshöfen gefällt wurden. Auf dieses Generalthema kann in einer knapp zu 
haltenden Antwort nicht eingegangen werden. Wohl aber sind, beschränkt auf die 
hier behandelten Quellen, einige Worte über den Charakter der athenischen Rechts-
ordnung angebracht. Es ist auffällig, dass Historiker, wenn sie rechtliche Probleme 
behandeln, manchmal den historischen Kontext ihrer Quellen aus den Augen verlie-
ren. Ebenso nehmen sie manchmal das subjektiv gefärbte Bild, das die Sprecher vor 
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Gericht zugunsten ihres Standpunktes zeichnen, als historische Gegebenheit hin. In 
diese Richtung seien im Folgenden einige Gedanken skizziert. 

Voll anzuerkennen ist der Fortschritt, den Canevaros’ Gesamtexegese der bei-
den einschlägigen Gerichtsreden bringt. Auch für den Juristen ist es wenig erheb-
lich, ob ein als nicht epitedeios angegriffener nomos, wirklich im Widerspruch zu 
den vom Ankläger angeführten Normen steht oder nicht. Die Gesamtlinie der 
Argumentation, sowohl das ethos der Polis als auch die die angeführten Normen 
verbindenden Grundgedanken — rhetorisch überhöht zu einem hinter “allen” 
Gesetzen stehenden ethos — ist, vom Standpunkt der Sprecher gesehen, sicher 
richtig nachgezeichnet. Doch ist damit (1) der historische Ort von epitedeios richtig 
erfasst? Und (2) denken die Sprecher wirklich — und sei es auch nur “als ob” — an 
eine den modernen Verfassungen auch nur vage vergleichbare Erscheinung? 

(1) Es ist unbestritten, dass die hier behandelten, einander ergänzenden Ein-
richtungen, die nomothesia und die graphe nomon me epitedeion theinai, aus der 
großen politischen Reformgesetzgebung stammen, womit nach 403/2 v. Chr. die 
athenische Demokratie wiederhergestellt wurde (s. etwa Wolff 1970, 68–80). Auch 
das Gesetz, welches die graphe n.m.e.th. einführt, stammt aus dieser Zeit. Diodoros 
kündigt in Dem. 24,32 an, es verlesen zu lassen. Die in § 33 eingelegte Urkunde, 
deren Echtheit z.B. Wolff (S. 14–15) nicht bezweifelt hat, ist nach Canevaro (2013, 
102–104) ein späterer Einschub. Der überlieferte Text enthält allerdings die wich-
tige Präzisierung, “für wen” die in Frage stehenden nomoi, sowohl das durch 
Nomothesie zu ersetzende als auch das an dessen Stelle tretende, als “unpassend” 
zu beurteilen seien: µὴ ἐπιτήδειον “τῷ δήµῳ τῷ Ἀθηναίων”. Wie immer man die 
Echtheit des Gesetzes nach den Einwendungen von Scafuro (2016, 78–79) auch 
beurteilen mag, auf den demos ist im folgenden Text (§ 34) jedenfalls mit 
Nachdruck hingewiesen. Es ist also denkbar, dass ein etwaiger Fälscher den “demos 
der Athener” als Bezugspunkt zu (me) epitedeion aus einer guten Vorlage 
übernommen hat. Für eine neu eingeführte graphe wäre diese Präzisierung sogar zu 
erwarten. In der Situation nach 403/2 v. Chr. konnte mit µὴ ἐπιτήδειον τῷ δήµῳ nur 
“nicht passend zur soeben wiederhergestellten Demokratie”, also “oligarchisch”, 
gemeint sein — demos in Dem. 24,34 wird in der Loeb Ausgabe richtig mit 
“Demokratie” übersetzt anders als in der neuen Austin Übersetzung. 

Damit gehörten Nomothesie und graphe n.m.e.th. ursprünglich zu den Instru-
menten, welche die Rechtsordnung Athens von den in der Oligarchie erlassenen 
Normen reinigen sollten — vergleichbar mit der “Rechtsbereinigung” in 
Deutschland und Österreich nach Zusammenbruch der nationalsozialistischen Dik-
tatur — und es sollten oligarchische Tendenzen auch in Zukunft ferngehalten wer-
den (s. Thür 2002). An eine generelle “Normenkontrolle” dachte damals gewiss 
niemand. Ein halbes Jahrhundert später war der konkrete Zusammenhang der 
graphe mit dem vormals aktuellen Kampf gegen die Oligarchie verblasst. Die 
graphe war ein Instrument der Tagespolitik geworden, das Dativ-Objekt von 
epitedeios, nämlich τῷ δήµῳ τῷ Ἀθηναίων, wurde als selbstverständlich vorausge-
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setzt und im Namen der graphe gar nicht mehr genannt. Demosthenes erlaubt sich 
in der Leptines-Rede sogar sein brillantes Wortspiel mit epitedeios weit ab von der 
ursprünglichen politischen Bedeutung des Wortes (Dem. 20,83, siehe oben). Nur 
der “Geist” der Demokratie wird von ihm vor Gericht noch beschworen, wie 
Canevaro völlig richtig analysiert. 

Doch auffälliger Weise beginnt Demosthenes in der Leptines-Rede seine Aus-
führungen über das ethos und die pistis der Athener mit einer Erzählung aus der 
Zeit der Dreißig. Die Polis habe nach der Restauration der Demokratie ein Darlehen 
zurückgezahlt, das die Tyrannen von den Spartanern erhalten hatten (Dem. 20,11–
12). Das könnte darauf hindeuten, dass die für das Gesetz auftretenden syndikoi in 
ihrer Verteidigungsrede sehr wohl konkrete Beispiele bringen würden, dass oligar-
chisch gesonnene Personen ungerechtfertigt Nutznießer von Ehrungen seien und 
dass somit Leptines’ Gesetz “epitedeios für die Demokratie” sei. Doch 
Demosthenes wischt, ohne verfängliche Namen zu nennen, dieses gefährliche poli-
tische Argument weg, indem er behauptet, nur das Vertrauen der Geehrten und das 
ethos der Polis zähle. Leptines’ Gesetz verletze dieses hohe Gut der Demokratie 
und sei gerade deshalb kein nomos epitedeios — abgesehen vom finanziellen Scha-
den, den Athen dadurch erleide, dass künftig Wohltaten ausbleiben würden. 

Nach diesen gewiss noch zu vertiefenden Überlegungen muss man feststellen, 
dass Canevaro trotz gelungener philologischer Analyse an der Oberfläche bleibt. 
Bezeichnender Weise nennt er nicht einmal die Jahre, in denen die beiden Reden 
gehalten wurden. Das zeigt sein historisches Desinteresse. Es wäre seine Aufgabe 
gewesen, die Personen zu individualisieren, die von Leptines’ Gesetz betroffen 
waren, und deren Verhältnis zum Politiker Demosthenes nachzuspüren. 

(2) Das unkritische Nacherzählen der in den beiden Reden vorgebrachten rhe-
torischen Argumente diskreditiert auch die juristischen Ergebnisse. In beiden Fällen 
wollten die Ankläger einen Prozess gewinnen. Zu Gericht saßen nicht die reichen 
Liturgiepflichtigen oder von Schuldhaft Bedrohten, sondern 501 Durchschnittsbür-
ger Athens. Ihnen mussten die Sprecher nach dem Mund reden. Das in vor Gericht 
beschworene ethos Athens ist nichts anderes als die Ideologie des “kleinen Man-
nes”. Wenn argumentiert wird, dass das angegriffene Gesetz gegen “alle nomoi” 
der Polis verstoße, wird nicht die “Einheit der Rechtsordnung” beschworen, son-
dern der Angriff gegen den Antragsteller rhetorisch auf das Höchstmaß gesteigert. 
Doch auch nach modernen Kriterien wären die aufgezeigten ethischen Grundsätze 
keine Verfassung im technischen Sinn, allenfalls die ideologische Grundlage eines 
Staatswesens. Die den Gerichten vorgetragenen Argumente lassen sich, rechtlich 
betrachtet, aber nicht einmal zu einer “Als-ob-Verfassung” verdichten. 

Spürt man der demokratischen Verfassung des athenischen Staates nach, kann 
man sie in den bis zur äußersten Perfektion entwickelten Verfahrensvorschriften 
erblicken, nach denen Rechtsetzung und Rechtsprechung funktionierten. Deshalb 
machten in der Timokrates-Rede die angeprangerten Verfahrensfehler das auf diese 
Weise erlassene Gesetz οὐκ ἐπιτήδειος (τῷ δήµῳ). Demokratie bestand in 
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Spieregeln zur Entscheidungsfindung, die sowohl zum Guten als auch zum 
Schlechten angewendet werden konnten. Allerdings immer unter der direkten, 
aktiven Kontrolle einer großen Zahl gleichberechtigter Mitbürger. Das schützte 
zwar vor Oligarchie und Tyrannis, nicht aber vor den Tücken der Rhetorik, was wir 
heute als “Populismus” bezeichnen würden. 

Dass die ideologischen Grundlagen des Staates nicht in eine Rechtsform gegos-
sen waren, zeigt die (fast) völlige Abwesenheit von Grund- und Menschenrechten 
in der Antike. Wie sehr in Athen das Vertrauen in ein korrektes Verfahren 
inhaltliche, humanitäre Kriterien überwog, zeigt eine Bemerkung, die Lykurg in 
seine Rede gegen Leokrates einstreut.  Er bezeichnet die private peinliche Befra-
gung von Sklaven als “gerechtestes und demokratisches” Verfahren: ... πολὺ δοκεῖ 
δικαιότατον καὶ δηµοτικὸν εἶναι (Lyk. 1,29). “Demokratisch” heißt hier, den 
Tücken der Rhetorik entzogen (vielleicht auch mit der Nebenbedeutung “üblich”, s. 
Thür, Schlussbetrachtung zum basanos-Verfahren in der demnächst erscheinenden 
Festschrift Maffi). Nur durch genaue Einhaltung eines privaten, außergerichtlichen 
Verfahrens konnte eine vor Gericht verwertbare Aussage eines Sklaven gewonnen 
werden. Zur Entlastung der Athener sei gesagt, dass es keinen einzigen Beleg für 
die tatsächliche Durchführung dieser Prozedur gibt. Doch allein der Rechtszustand 
der Sklaverei lässt manche Autoren bereits daran zweifeln, ob Athen eine 
Demokratie gewesen sei. 
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